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Vergütungsreglement Forum Berufsbildung Meilen 
 
 
1. Vereinstätigkeiten 
Die Vereinstätigkeiten werden durch die Vorstandsmitglieder ehrenamtlich erbracht. 
Dazu gehören z.B. folgende Tätigkeiten (je nach Funktion): 
 Teilnahme an Vorstandsitzungen und Vereinsversammlung 
 Einladungen, Vor- und Nachbereitung, Protokollführung an Sitzungen 
 Teilnahme an regionalen und kantonalen Anlässen, Tagungen, Konferenzen 

(wie z.B. kant. Forum Netzwerk, Wirtschaftsforum, Lehrstellenkonferenz) 
 Mitarbeit in kantonalen Arbeitsgruppen und Konferenzen (z.B. 

Forenpräsidentenkonferenz, Projekt «Foren stärken») 
 Teilnahme an Schulungen und Weiterbildungsveranstaltungen (z.B. in den 

Bereichen Berufsbildung, Non-Profit-Marketing. PR-Kommunikation, Social 
Media) 

 Selbstinformation/Recherche zu obenstehenden Themen 
 Netzwerken und Pflege des Fachaustausches mit Partnerstellen (Foren, 

Beratungsstellen, Schulen, MBA, Gewerbe, Lehrfirmen) 
 
2. Weitere Tätigkeiten 
Für Aufgaben, die über die Vereinstätigkeiten hinausgehende, können Vergütungen 
ausgerichtet werden. Dazu gehören z.B. folgende Aufgaben: 
 Leitung/Mitarbeit in Projekten und Angeboten (wie z.B. Berufsinfotag, 

Lehrstellenmarkt, Videoprojekt «Mein Beruf») 
 Organisation und Moderation von Anlässen, Veranstaltungen und Events 
 Leitung und Umsetzung von PR-Kommunikationsmassnahmen 
 Buchhaltung 

 
Die Höhe der Vergütung richtet sich nach 
 der Grad der Verantwortung (Leitung, bzw. Mitarbeit in einem Projekt etc.) 
 der Erfahrung und Qualifikationen des mit einer Aufgabe Beauftragten 
 den für ein bestimmtes Projekt oder Aufgabe zur Verfügung stehenden Mittel, 

da das Forum seine Mittel grösstenteils zweckgebunden, für ein bestimmtes 
Projekt zur Verfügung gestellt bekommt. 
 

Die Vergütung wird aufwandbezogen (Stundenansatz zwischen 50.- und 120.-) 
ausgerichtet. 
 
3. Spesen /Sitzungsgelder 
Spesen und Sitzungsgelder werden im Forum aktuell keine ausbezahlt. Die im 
Zusammenhang mit der Mitarbeit in kantonalen Arbeitsgruppen und Konferenzen 
ausgerichteten Sitzungsgelder dürfen behalten werden. 
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